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Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 

 
namens der Bundesregierung beantworte ich Ihre Frage wie folgt: 

 

Frage: 
Welche Erkenntnisse haben dazu geführt, dass die Bundesregierung ihre 
Ansicht vom 11. Oktober 2022, wonach die B-Röhre von Nord Stream 2 
„grundsätzlich technisch funktionsfähig ist“ (Antwort der 
Bundesregierung auf meine Schriftliche Frage 10/287), am 25. Oktober 
dahingehend geändert hat, dass die „technische Verfügbarkeit“ beider 
Pipelinestränge „grundsätzlich“ nicht mehr gegeben sei (Antwort der 
Bundesregierung auf die Schriftliche Frage 12 des Abgeordneten Thomas 
Ehrhorn auf Bundestagsdrucksache 20/3987)? 
 
 

Antwort: 

Die „grundsätzlich technische Funktionsfähigkeit“ der Röhre B der Nord 

Stream 2-Pipeline ist insoweit gegeben, als das Druckniveau der Röhre im 

Zuge der Explosionen keine Veränderungen aufgezeigt hat. Die technische 

Inbetriebnahme ist allerdings aktuell nicht möglich, da zunächst 

sichergestellt werden muss, dass die Röhre B durch die Beschädigung von 

Röhre A nicht ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde – 

Beschädigungen können durch die hohe Druckwelle grundsätzlich auch in 
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weiterer Entfernung aufgetreten sein. Der Ausschluss einer Beschädigung 

ist Voraussetzung für die vollumfängliche Betriebsfähigkeit. 

 

Da die Untersuchungen der Vorfälle durch die Betreibergesellschaft Nord 

Stream 2 AG nach Kenntnis der Bundesregierung vor Ort noch nicht 

begonnen haben, kann die Bundesregierung zum aktuellen Zeitpunkt keine 

Aussagen zum Zustand machen. 

 

Darüber hinaus hat die Nord Stream 2-Pipeline die für ihren Betrieb 

notwendige Zertifizierung nicht erhalten und wird weiterhin nicht in 

Betrieb gehen können. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Dr. Patrick Graichen 

 

 

 

 

 

 

 

 


